
Heiratsurkunde Braun Franz & Bruchmann Anna Petronella, Aachen, 12.02.1870 



Bei diesem Dokument handelt es sich um eine offizielle Heiratsurkunde (Heiraths-Urkunde Nr. 95) aus 
dem Jahr 1870, ausgestellt von der Oberbürgermeisterei Aachen im damaligen Königreich Preußen. 

Das Dokument nutzt ein vorgedrucktes Formular, in das die spezifischen Daten der Brautleute 
handschriftlich eingetragen wurden. Es dokumentiert den rechtlichen Akt der Eheschließung vor dem 
Standesbeamten. Solche Zivilstandsregister wurden in den linksrheinischen Gebieten (wie Aachen) 
bereits unter französischer Herrschaft eingeführt und später von Preußen beibehalten, was sie zu 
einer hervorragenden und verlässlichen Quelle für genealogische Forschungen macht. 

Die Urkunde zeigt Ihnen nicht nur die genauen Geburtsdaten und Berufe des Brautpaares, sondern 
bestätigt auch die Zustimmung der anwesenden Elternteile und verweist auf weitere eingereichte 
Dokumente, wie die Geburtsurkunden der Brautleute und die Sterbeurkunde der Mutter der Braut. 

 

Details: 

Hauptpersonen: 

• Bräutigam: Franz Braun  

o Rolle: Bräutigam (Einerseits) 

o Geburt: 18. Oktober 1844 in Aachen 

o Alter: 25 Jahre 

o Beruf: Schlosser 

o Wohnort: Aachen 

• Braut: Anna Petronella Bruchmann  

o Rolle: Braut (Andererseits) 

o Geburt: 18. August 1843 in Siersdorff (Siersdorf) 

o Alter: 26 Jahre 

o Beruf: Köchin 

o Wohnort: Aachen 

Verbundene Personen: 

• Johann Gerard Conrad Braun: Vater des Bräutigams, Weber, wohnhaft in Aachen. Anwesend 
und einwilligend. 

• Maria Josephina Knops: Mutter des Bräutigams, ohne Gewerbe, wohnhaft in Aachen. 
Anwesend und einwilligend. 

• Johann Heinrich Bruchmann: Vater der Braut, Schneider, wohnhaft in Aachen. Anwesend 
und einwilligend. 

• Maria Christina Engels: Mutter der Braut, ohne Gewerbe, verstorben in Siersdorff. 

• Carl Grafen von Nesselrode: Beigeordneter Bürgermeister von Aachen, handelnd als 
Standesbeamter. 

Wichtige Ereignisse: 

• Eheschließung: 12. Februar 1870, 18:00 Uhr (Nachmittags sechs Uhr) in Aachen. 



• Aufgebote: 30. Januar 1870 und 6. Februar 1870 in Aachen. 

Geografische Orte: 

• Aachen: Ort der Eheschließung, Wohnort der Brautleute und der meisten Eltern, Geburtsort 
des Bräutigams. 

• Siersdorff (Siersdorf): Geburtsort der Braut und Sterbeort ihrer Mutter. 

 

Volltext-Transkription 

No. 95 Heiraths-Urkunde. Oberbürgermeisterei Aachen. Kreis Aachen. Regierungsbezirk Aachen. Im 
Jahre achtzehnhundert und siebzig, den zwölften des Monats Februar, Nachmittags sechs Uhr, 
erschienen vor mir, Carl Grafen von Nesselrode, beigeordnetem Bürgermeister von Aachen, als 
delegirtem Beamten des Personenstandes, in dem Ge- meindehause daselbst Einerseits: der Franz 
Braun, geboren zu Aachen, am achtzehnten October achtzehnhundert vier und vierzig, fünf und 
zwanzig Jahre alt, Standes Schlosser, wohnhaft zu Aachen, Regierungsbezirk Aachen großjähriger 
Sohn des Johann Gerard Conrad Braun, Standes Weber, zu Aachen wohnhaft, und dessen Ehefrau 
Maria Josephina Knops, Standes ohne Gewerbe, zu Aachen wohnhaft beide anwesend und 
einwilligend. Andererseits: die Anna Petronella Bruchmann, geboren zu Siersdorff, am achtzehnten 
August achtzehnhundert drei und vierzig, sechs und zwanzig Jahre alt, Standes Köchin, wohnhaft zu 
Aachen, Regierungsbezirk Aachen, großjährige Tochter des Johann Heinrich Bruchmann, Standes 
Schneider, zu Aachen wohnhaft und dessen Ehefrau Maria Christina Engels Standes ohne Gewerbe, 
zu Siersdorff verstorben ersterer anwesend und einwilligend und forderten mich auf, die zwischen 
ihnen verabredete Heirath gesetzlich abzuschließen. In Erwägung, daß die erforderlichen beiden 
öffentlichen Ankündigungen dieser Heirath vor der Hausthür des Gemeindehauses zu Aachen Statt 
gehabt haben, nämlich die erste am dreißigsten Januar und die andere am sechsten Februar letzthin; 
daß ferner die Urkunden über die An- kündigung dieses Eheverlöbnisses vorschriftsmäßig öffentlich 
angeheftet gewesen sind und mir kein Einspruch gegen diese Verheirathung eingereicht worden ist. 
Nach genommener Einsicht der übrigen von den Requirenten zur Nachweise ihres Alters und ihrer 
gesetzlichen Befugniß zur Eingehung dieser Heirath beigebrachten Urkunden, nämlich: jene über 
deren Geburt, sowie über das Absterben der Mutter der Braut, 

 


